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I. Gegenstand der Versicherung 
  
1. Versichert ist im Rahmen der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die 
Haftpflichtversicherung (AHB) und der nachfolgenden Bestimmungen die gesetzliche 
Haftpflicht des Versicherungsnehmers als Haus- und/ oder Grundstücksbesitzer, z.B. als 
Eigentümer, Mieter, Pächter, Leasingnehmer oder Nutznießer. Versichert sind hierbei 
Ansprüche aus der Verletzung von Pflichten, die dem Versicherungsnehmer in den oben 
genannten Eigenschaften obliegen (z.B. bauliche Instandhaltung, Beleuchtung, Reinigung, 
Streuen und Schneeräumen auf Gehwegen). 
  
2. Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht 
  
a) des Versicherungsnehmers als Bauherr oder Unternehmer von Bauarbeiten (Neubauten, 
Umbauten, Reparaturen, Abbruch-, Grabearbeiten) bis zu einer veranschlagten Bausumme 
von EUR 50.000,- je Bauvorhaben. Wird dieser Betrag überschritten, entfällt die 
Mitversicherung. Es gelten dann die Bestimmungen über die Vorsorge-Versicherung 
(§ 2 AHB); 
  
Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche aus dem Verändern der 
Grundwasserverhältnisse. 
  
Für das Risiko als Bauherr finden die Ausschlussbestimmungen der § 4 I 5 und 
§ 4 I 6 b) AHB keine Anwendung. 
  
Soweit es sich um Schäden durch Unterfangungen/ Unterfahrungen, Senkungen eines 
Grundstückes, Erschütterungen infolge von Rammarbeiten oder Erdrutschungen handelt, 
wird sich der Versicherer nicht auf den Ausschluss des § 4 I 8 AHB berufen. 
  
Die Ausschlussbestimmungen des § 4 I 6 Abs. 3 AHB (Erfüllungsansprüche) und des 
§ 4 II 5 AHB (Schäden an hergestellten oder gelieferten Arbeiten oder Sachen) bleiben 
bestehen. 
  
Soweit der vorstehende Einschluss auch Schäden durch Umwelteinwirkung erfasst, besteht 
kein Versicherungsschutz über die Umwelthaftpflichtversicherung; 
  
b) der durch Arbeitsvertrag mit der Verwaltung, Reinigung, Beleuchtung und sonstigen 
Betreuung der Grundstücke beauftragten Personen für Ansprüche, die gegen sie aus 
Anlass der Ausführung dieser Verrichtungen erhoben werden. 
  
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei denen es sich um 
Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß des 
Sozialgesetzbuches VII handelt. 
  
Das gleiche gilt für solche Dienstunfälle gemäß den beamtenrechtlichen Vorschriften, die in 

Seite 1 von 3

24.08.2010file://C:\Users\xv44185\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files...



Ausübung oder infolge des Dienstes Angehörigen derselben Dienststelle zugefügt werden; 
  
c) des Versicherungsnehmers als früherer Besitzer aus § 836 Abs. 2 BGB, wenn die 
Versicherung bis zum Besitzwechsel bestand; 
  
d) der Insolvenzverwalter in dieser Eigenschaft; 
  
e) bei privaten Haftpflichtrisiken aus Gewässerschäden - gemäß den Besonderen 
Bedingungen und Erläuterungen für die Versicherung der Haftpflicht aus Gewässerschäden 
im Rahmen der Privat- sowie Haus- und Grundbesitzerhaftpflichtversicherung - aus der 
Lagerung von gewässerschädlichen Stoffen in Kleingebinden bis 205 l/kg Inhalt soweit das 
Gesamtfassungsvermögen der vorhandenen Behälter 1000 l/kg nicht übersteigt. 
  
Kein Versicherungsschutz - auch nicht über § 1 2 b) AHB - besteht für Anlagen, die über 
die Begrenzung des Fassungsvermögens je Einzelgebinde bzw. der Gesamtmenge 
hinausgehen. 
  
f) aus nicht zulassungs- und nicht versicherungspflichtigen 
  
- Kraftfahrzeugen und Anhängern, die nur auf nicht öffentlichen Wegen und Plätzen 
verkehren, ohne Rücksicht auf eine Höchstgeschwindigkeit; 
  
- Kraftfahrzeugen mit nicht mehr als 6 km/h; 
  
- selbstfahrenden Arbeitsmaschinen bis 20 km/h. 
  
Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn 
  
- der Fahrer eines Kraftfahrzeuges beim Eintritt des Versicherungsfalles auf öffentlichen 
Wegen und Plätzen nicht die vorgeschriebene Fahrerlaubnis hat, oder 
  
- ein unberechtigter Fahrer das Fahrzeug gebraucht hat. 
  
Gegenüber dem Versicherungsnehmer bleibt die Verpflichtung zur Leistung bestehen, 
wenn dieser 
  
- das Vorliegen der Fahrerlaubnis ohne Verschulden annehmen durfte oder 
  
- den Gebrauch des Kraftfahrzeuges durch den unberechtigten Fahrer nicht bewusst 
ermöglicht hat. 
  
  
II. Sachschäden durch häusliche Abwässer 
  
Eingeschlossen sind - abweichend von § 4 I 5 AHB - Haftpflichtansprüche wegen 
Sachschäden durch häusliche Abwässer, die im Gebäude selbst anfallen (also keine 
industriellen und gewerblichen Abwässer), und Haftpflichtansprüche wegen Sachschäden, 
die durch Abwässer aus dem Rückstau des Straßenkanals auftreten. 
  
  
III. Sachschäden durch allmähliche Einwirkung 
  
Eingeschlossen sind - in teilweiser Abweichung von § 4 I 5 AHB - Haftpflichtansprüche aus 
Sachschaden, der entsteht durch allmähliche Einwirkung der Temperatur, von Gasen, 
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Dämpfen oder Feuchtigkeit und von Niederschlägen (Rauch, Ruß, Staub u. dgl.). 
  
  
Zu II. und III.: 
  
Falls nicht ausschließlich private Haftpflichtrisiken versichert werden, gilt: 
  
§ 4 I 8 AHB bleibt unberührt. Diese Deckungserweiterung findet für die Umwelthaftpflicht-
Basisversicherung keine Anwendung. 
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